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Sie haben das Wort!

Unter dem Titel „Namen & Neuigkeiten“ ist hier Platz für Artikel und Fotos von Vereinen, Schulen, Kirchen sowie anderen Gruppierungen und Einrichtungen aus Wertingen und Umgebung.
Sie haben so die Möglichkeit, einen Teil der Zeitung mitzugestalten und sich dazu öffentlichkeitswirksam zu präsentieren.

Wenn Sie etwas Inhaltliches beisteuern wollen, dann laden Sie Ihren Text und ggf. Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hoch.
Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Mit diesem Angebot wollen wir unsere regionale Verankerung ausweiten. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

Kreativ, unternehmerisch und kundenorientiert
Projektseminar „Makerspace“ am Gymnasium Wertingen begeistert.

Wertingen  Im Projektseminar „Ma-
kerspace“ am Gymnasium Wertin-
gen haben 16 Schülerinnen und
Schüler unter der Leitung von Leh-
rer Georg Weichselbraun ein-
drucksvoll bewiesen, wie Kreativi-
tät, unternehmerisches Denken,
Design, Produktion und Marketing
zu einem ganzheitlichen Lernpro-
zess verschmelzen können. Das
Projekt fand im schuleigenen Ma-
kerspace statt – einer modernen
Ideenwerkstatt, ausgestattet unter
anderem mit einem 3D-Drucker,
einem Lasercutter und einer Tex-
tilpresse.

Im Zentrum des Seminars stand
die Umsetzung realer Kundenauf-
träge. Als Auftraggeber traten Un-
ternehmen, Sportvereine, der
Schulverein und Schülergruppen
auf. Die Schülerfirma entwickelte
und produzierte eine breite Pro-

duktpalette – darunter gravierte
Schlüsselanhänger aus Metall, la-
sergravierte Tischaufsteller aus
Holz, bedruckte T-Shirts sowie
Produkte aus dem 3D-Drucker. Be-
sonderes Augenmerk lag auf der
Kundengewinnung, der kreativen
Gestaltung und der individuellen
Produktion nach Kundenwunsch -

vor allem aber auch auf Nachhal-
tigkeit bei den verwendeten Mate-
rialien.

Eines der Verkaufshighlights
waren sicherlich die kleinen
Freundschaftsgeschenke, die um
den Valentinstag in den Pausen
von den Mitschülern erworben
werden konnten. Besonders wert-

voll war auch die Produktion von
Podcast-Boxen, die nun von den
Lehrkräften für Audioaufnahmen
in Klassenprojekten ausgeliehen
werden können.

Unterstützt wurde das P-Semi-
nar auch von „3malE – Bildung mit
Energie“, der Bildungsinitiative
der LEW-Gruppe unterstützt. Un-
ter dem Motto „Entdecken, Erfor-
schen, Erleben“ greift 3malE unter
der Schirmherrschaft der bayeri-
schen Kultusministerin Anna Stolz
handlungs- und projektorientiert
interessante Fragen rund um die
Zukunftsthemen Energie und
Nachhaltigkeit auf. Als Kontakt-
und Kommunikationsplattform
fördert die LEW-Bildungsinitiative
seit 2005 die Zusammenarbeit
zwischen Wirtschaft, Bildungsein-
richtungen und Bildungsteilneh-
menden. Georg Weichselbraun

Mit Plotter und Textilpresse wurden T-Shirts nach Kundenwunsch veredelt.
Foto: Georg Weichselbraun

Volltreffer beim Ferienprogramm
des Schützenvereins

Über 15 Kinder zeigten ihr Talent am
Luftgewehr beim Buttenwiesener Verein.

Buttenwiesen  Der Schützenverein
Grüner Baum Buttenwiesen ver-
anstaltete ein erfolgreiches Feri-
enprogramm, das bei den Kin-
dern für Begeisterung sorgte. Mit
über 15 jungen Teilnehmern war
der Schießstand gut besucht.

Der Nachmittag begann mit
einer Einführung in den Schieß-
sport, bei der die Kinder unter
Anleitung erfahrener Schützen
ihre ersten Versuche mit dem
Luftgewehr unternahmen. Ge-
duldig übten sie das Zielen und
den richtigen Umgang mit der
Waffe, wobei man bei jedem
Schuss die Konzentration und
den Ehrgeiz der Nachwuchs-
schützen spüren konnte.

Nach einer kurzen Pause er-
klärte der Vereinsvorsitzende den
Kindern in einer anschaulichen
und sicheren Weise die Funkti-
onsweise des Luftgewehrs. An-
schließend fand ein kleiner inter-
ner Wettkampf statt, bei dem die
jungen Talente ihr Können unter
Beweis stellen konnten. Mit viel
Elan und sportlichem Ehrgeiz
kämpften sie um die besten Plät-
ze.

Auch die begleitenden Er-
wachsenen kamen auf ihre Kos-
ten. Bei Kaffee und Kuchen konn-
ten sie sich in gemütlicher Runde
austauschen und den spannen-

den Wettkampf der Kinder von
der Seitenlinie aus verfolgen. Der
Schützenverein bedankt sich
herzlich bei allen Helfern, die die-
sen Tag zu einem unvergessli-
chen Erlebnis für die Kinder ge-
macht haben. Es war ein voller
Erfolg und hat gezeigt, dass der
Schießsport auch in der jüngeren
Generation großen Anklang fin-
det. Daniel Achner

Simon Walz erklärte das Luftgewehr.
Fotos: Daniel Achner

Treffsicherheit auf die Probe stellen – kein Problem!

Abschied mit Herz und Humor
Ulrich-von-Thürheim-Grundschule Buttenwiesen verabschiedet 67 Viertklässler.

Buttenwiesen  In einer festlichen und
zugleich emotionalen Feier verab-
schiedete die Ulrich-von-Thür-
heim-Grundschule ihre 67 Viert-
klässler. Durch das abwechslungs-
reiche Programm führte gekonnt
Rektorin Sybille Krause. Den musi-
kalischen Auftakt gestalteten alle
Viertklässler gemeinsam mit ei-
nem Lied zum Thema Toleranz –
ein Wert, der die letzten vier Schul-
jahre stets begleitet und geprägt

hat. Passend dazu gab es auch zahl-
reiche Ehrungen für besonderes
Engagement: Streitschlichter,
sportliche Erfolge bei den Bundes-
jugendspielen, die Akteure des
Fußball- und Leichtathletikwett-
bewerbs wurden feierlich ausge-
zeichnet. Jede der vierten Klassen
trug auf kreative Weise zum Pro-
gramm bei: Die Klasse 4a präsen-
tierte ein mehrsprachiges Gedicht
über ihre Schulzeit – eine Mi-

schung aus Deutsch und Englisch.
Die 4b brachte das Publikum mit
einem humorvollen Minitheater-
stück „Ein Tag im Leben eines
Schulranzens“ zum Lachen. Die
Klasse 4c entführte das Publikum
mit ihrer Piratenaufführung „Lei-
nen los“ auf hohe See. Symbolisch
wurde die Grundschulzeit als ge-
meinsame Reise beschrieben – vier
Jahre, in denen man zusammen
durch ruhige und stürmische Ge-

wässer segelte und nun das ge-
meinsame Ziel erreicht hat. Zum
Abschied sangen alle Viertklässler
noch zwei Lieder, unter anderem
das berührende Abschiedslied „Die
vier Jahre geh’n zu Ende“. Mit ei-
nem lachenden und einem weinen-
den Auge wurden die Schülerinnen
und Schüler schließlich in ihre wei-
terführenden Schulen entlassen –
bereit für neue Abenteuer! Katha-
rina Burggraf

Mit einem gemeinsam gesungenen Lied verabschiedeten sich die Viertklässler von ihrer Schulfamilie. Foto: Martina Bobinger
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Wann müssen Bauherren einen Spielplatz errichten?
In Wertingen greift ab September eine neue Satzung. Diese schreibt vor,

wann Wohnanlagen eigene Spielgeräte für die dort wohnenden Kinder brauchen.

Von Laura Gastl

Wertingen Möchte ein Bauherr oder
eine Bauherrin in Wertingen eine
Anlage mit mehreren Wohnungen
errichten, muss er oder sie auch an
die Kinder denken. Das schreibt
eine neue Satzung vor, die nach
dem Willen des Stadtrats ab Ende
September gelten wird. Darin ist
verankert: Wird ein Gebäude mit
mehr als fünf Wohneinheiten im
Stadtgebiet oder in einem der Orts-
teile errichtet, muss auch ein Spiel-
platz gebaut werden. Andernfalls
kann eine sehr hohe Geldbuße fällig
werden.

Bisher stand ganz allgemein in
der Bayerischen Bauordnung: „Bei
der Errichtung von Gebäuden mit
mehr als drei Wohnungen ist ein
ausreichend großer Kinderspiel-
platz anzulegen.“ Diesen Absatz
wird es ab dem 1. Oktober so nicht
mehr geben. Stattdessen können
Spielplätze bauordnungsrechtlich

nur noch gefordert werden, wenn
eine gemeindliche Satzung das vor-
gibt. Möglich ist das erst, wenn ein
Wohngebäude mehr als fünf Woh-
nungen umfasst.

Dem kommt die Stadt Wertin-
gen nun nach. Die neue Spielplatz-
satzung wurde im Bau- und Um-
weltausschuss vorbesprochen und
dann in den Stadtrat getragen. In
der vergangenen Sitzung erklärte
Katrin Joachim von der Bauverwal-
tung, was künftig vorgeschrieben
sein wird. So muss der Spielplatz
entweder auf dem Gelände selbst
oder auf einem Baugrundstück, das
maximal 300 Meter entfernt ist,
hergestellt, ausgestattet und unter-
halten werden. „Es muss zumutbar
sein, dass die Kinder zu Fuß hinge-
hen können“, sagt Joachim dazu.
Der Weg muss für die Kleinen also
gefahrenfrei sein.

Je 25 Quadratmeter Wohnfläche
sind 1,5 Quadratmeter Spielplatz-
fläche nachzuweisen, jedoch min-
destens 50 Quadratmeter. Die Anla-

ge sollte möglichst vom Verkehr ab-
gewandt und in sonniger, windge-
schützter Lage angelegt werden.
Hinsichtlich der Ausstattung muss
sich der Spielplatz für Kinder bis zu
14 Jahren eignen. Für je 50 Quadrat-
meter Fläche ist vorgesehen, dass

ein Sandkasten (mindestens fünf
Quadratmeter groß) sowie zwei
„ortsfeste Spielgeräte“ installiert
werden. Damit gemeint seien etwa
eine Wippe, eine Schaukel oder
Ähnliches. Eine einfache Plastik-
muschel, wie es sie zum Beispiel im

Baumarkt zu kaufen gebe, sei nicht
ausreichend. So formuliert es Joa-
chim. Außerdem muss es auf dem
Spielplatz eine „ortsfeste Sitzgele-
genheit“ – etwa eine Bank – sowie
ausreichend Schatten geben. Ob
dieser etwa von Bäumen oder Son-
nenschirmen gespendet werde, sei
den Bauherren und Bauherrinnen
selbst überlassen. Möchten oder
können diese keinen Spielplatz für
ihre Wohnanlage errichten, kann
mit der Stadt Wertingen ein Ablö-
severtrag geschlossen werden. Die
Entscheidung, ob auf einen Spiel-
platz verzichtet werden darf, liegt
im Ermessen der Kommune. Der
Ablösebetrag beträgt je Quadrat-
meter herzustellender Spielplatz-
fläche 100 Euro. Für Wohngebäu-
de, die für Senioren und Studieren-
de bestimmt sind, besteht ein An-
spruch auf Ablöse. Der Betrag darf
in diesem Fall 5000 Euro nicht
überschreiten. Außerdem ist in der
Satzung verankert, dass es zu einer
Geldbuße bis zu 500.000 Euro

kommen kann, wenn die Vorgaben
nicht eingehalten werden. Heißt,
wenn der Spielplatz etwa nicht er-
richtet wird oder auch die Größe,
Lage und Ausstattung nicht den
Regeln entspricht.

Noch ist die Spielplatzsatzung
für Wertingen nicht rechtskräftig.
Erst im September wird sie in
Kraft treten. Dann gilt sie nur für
Wohnblöcke, die neu errichtet wer-
den – bereits bestehende Anlagen
müssen den neuen Vorgaben nicht
entsprechen, es muss also auch
nicht nachgerüstet werden. Läuft
alles nach Plan, wird die neue Stell-
platzsatzung für Wertingen (wir
berichteten) zum gleichen Zeit-
punkt in Kraft treten. Diese
schreibt etwa vor, wie viele Stell-
plätze ein Bauherr pro Wohnein-
heit errichten muss, damit die Be-
wohnerinnen und Bewohner ihre
Autos parken können. Und dass
die Ablöse eines eigentlich vorge-
schriebenen Stellplatzes künftig
8000 statt 3000 Euro kosten wird.

Wer in Wertingen eine Wohnanlage mit mehr als fünf Einheiten baut, muss
auch einen Spielplatz bieten. Foto: Matthias Hiekel, dpa (Symbolbild)
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